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Sonstige relevante kommunale Vertreter und Behörden, wie z. B.
 

Amt für Wirtschaftsförderung oder Ähnliches 
Agentur für Arbeit
Vertreter eines kommunalen Arbeitgebers 
weiterer Vertreter einer vor Ort wichtigen Institution nach regionaler Erfordernis, wie z. B. 

 Wohlfahrtsverband, Kindertageseinrichtung, Tourismusamt, Landwirtschaftsamt, Hochschule, 
 Rotary oder Lionsclub, etc.

Berufung in den Steuerkreis 
Neue Mitglieder für den Steuerkreis können vorgeschlagen werden, von den amtierenden Mitgliedern sowie 
von den Vorsitzenden der lokalen Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT.

Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Steuerkreis endet:

 
Auf Wunsch des Mitglieds
Auf Wunsch beider Vorsitzenden in Absprache mit dem Steuerkreis
In der Regel mit dem Übergang in den Ruhestand
Durch Wegzug aus der jeweiligen Region 
Auf Wunsch des Steuerkreises. Handelt ein Mitglied gegen die Interessen und Prinzipien der 

 SCHULEWIRTSCHAFT- Arbeit wird er um Rücktritt gebeten.

3. Die Mitglieder 
Die Mitglieder des Arbeitskreises sind an der SCHULEWIRTSCHAFT- Arbeit Interessierte aus der Region. 
Sie werden in einer Mitgliederliste geführt. Sie werden regelmäßig zu Veranstaltungen etc. eingeladen und 
können sich in Arbeitsgruppen aktiv an der SCHULEWIRTSCHAFT- Arbeit beteiligen.

4. Die Arbeitsgruppen
Zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen können thematische Arbeitsgruppen aus Mitglie-
dern des Steuerkreises und sonstigen Mitgliedern gebildet werden.
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Geschäftsordnung
für  lokale Arbeitskreise SCHULEWIRTSCHAFT

Zusammensetzung
Vorstand mit zwei gleichberechtigten Vorsitzenden 

 (jeweils von Schul- und Wirtschaftsseite) und ggf. einem Geschäftsführer 
Steuerkreis (Steuergremium, Koordinationsgremium)
Mitglieder
Arbeitsgruppen

1. Der Vorstand
Die Vorsitzenden
 Der Vorsitz erfolgt gleichberechtigt durch einen Vertreter von Schulseite und einen Vertreter   
 von Wirtschaftsseite

Anforderungen an Vorsitzende
Wohn- oder Dienstsitz in der Arbeitskreisregion
Persönlichkeit mit Netzwerk und mit Gestaltungsmöglichkeiten in der Region
Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement und zur aktiven Mitarbeit
Akzeptanz bei den Akteuren in Schule und Wirtschaft
Die Bereitschaft zur branchen- und schulartübergreifenden Aktivität 
Die Bereitschaft zur Vernetzung in der Region 
Das Einverständnis in die Grundprinzipien der SCHULEWIRTSCHAFT - 

 Arbeit des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT Bayern
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des 

 Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT Bayern

Aufgaben

Repräsentation des jeweiligen Arbeitskreises
Förderung der SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit in der Region
Sicherung des Geschäftsgangs
Regelmäßige Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT  

 Bayern und den jeweiligen Regierungsbezirksvertretern des Landesgremiums
Sicherung des Informationsflusses

Besetzung 

Mitglieder aus dem Steuerkreis des lokalen Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT schlagen eine/n Vorsit-
zende/n von Schul- und von Wirtschaftsseite vor. Sind diese dazu bereit das Amt zu übernehmen, werden 
sie in einer Sitzung des Steuerkreises durch geheime oder öffentliche Abstimmung bestätigt. Nach schrift-
licher Meldung bei der Geschäftsstelle des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT Bayern erhalten sie eine 
Berufungsurkunde und werden in die Liste der Vorsitzenden in Bayern aufgenommen. 
 

Besetzung bei Neugründungen

Es wird in der Region eine Projektgruppe zur Etablierung eines Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT gebil-
det. Diese sucht unter Beratung der Geschäftsstelle und Mitgliedern des Landesgremiums nach Vorschlägen 
für die Übernahme des Vorsitzes. Sind diese gefunden, werden sie in einer ersten konstituierenden Sitzung 
des Steuerkreises bestätigt. 

1.

2.
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Dauer der Amtszeit / Ende der Amtszeit
Der Vorsitz endet 

Auf Wunsch des Vorsitzenden
In der Regel mit dem Übergang in den Ruhestand, spätestens nach zwei Jahren 
Durch Wegzug aus der jeweiligen Region 
Auf Wunsch des Steuerkreises. Handelt ein Vorsitzender gegen die Interessen und Prinzipien 

 der SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit, informiert der Steuerkreis die Geschäftsstelle in München und 
 bittet den Vorsitzenden um Rücktritt. 

Nach fünfjähriger Amtszeit, es sei denn der Steuerkreis bestätigt den Vorsitz wiederholt.
Stellvertreter

Zu ihrer Entlastung und Unterstützung können Vorsitzende Stellvertreter aus dem Steuerkreis des Arbeits-
kreises berufen. Sie stimmen dieses mit dem Steuerkreis ab.

Geschäftsführer
Die Vorsitzenden können eine Person ihres Vertrauens mit der Geschäftsführung des Arbeitskreises beauf-
tragen. Der Geschäftsführer wird damit automatisch Mitglied im Steuerkreis. 

2. Der Steuerkreis 
Zusammensetzung

Für den Steuerkreis wird eine Größe von 14 bis maximal 21 Mitgliedern empfohlen. Im Steuerkreis sind 
neben den Vorsitzenden, ggf. den Stellvertretern und dem Geschäftsführer weitere ausgewählte Mitglieder 
des Arbeitskreises vertreten. 

Der Steuerkreis spiegelt die unterschiedlichen Akteure und Perspektiven der regionalen SCHULEWIRT-
SCHAFT- Arbeit wider: Er wird jeweils zur Hälfte mit Schul- und Wirtschaftsvertretern besetzt. Grundvoraus-
setzung ist die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und zur Vernetzung in der Region. Der Steuerkreis wird 
deshalb besetzt unter Berücksichtigung folgender Vertreter:

Schulartartübergreifende Besetzung: Alle Schularten sind vertreten. 

Vertreter aus dem Gymnasium 
Vertreter aus der Realschule
Vertreter aus der Hauptschule
Vertreter beruþ icher Schulen
evtl. weitere Schulvertreter (besonders aktive Vertreter, weitere Schularten z. B. Grundschule,

 Förderschule etc.)
evtl. Elternbeirat

Wirtschaft und deren Organisationen
Auf eine Vertretung von Führungskräften unterschiedlicher Branchen wird geachtet. 

aktive Vertreter aus Unternehmen (z. B: Personalleiter, Ausbildungsleiter, Geschäftsführer, 
 aktive Führungskräfte) 

aktive Vertreter unterschiedlicher Wirtschaftsverbände (z. B: IHK, HWK, vbw/BayME/VBM)
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1Für großstädtische Ballungszentren ist eine Sonderregelung möglich. Es können nach einvernehmlicher Abstimmung mit der Geschäftsstelle schulartspe-
zifische Arbeitskreise gebildet werden. Diese werden durch einen Koordinator in einem mind. einmal jährlichen Treffen vernetzt. Der Koordinator wird in 
Abstimmung mit der Geschäftsstelle, den Regierungsbezirksvertretern des Landesgremiums und den betroffenen städtischen Arbeitskreisen bestellt.


